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Erwägungen

E. 1
Streitig ist, ob der Beschwerdeführer die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der
Schweiz erfüllt.

E. 2
Für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht der
zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff. ZGB massgebend. Vielmehr ist diese
Anspruchsvoraussetzung erfüllt, wenn sich der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten
Person in der Schweiz befindet, sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrecht zu erhalten und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (
BGE 125 V 466 Erw. 2a mit Hinweisen). Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz
muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten
Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV
Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).

E. 3
Der Beschwerdeführer ist seit seiner Rückkehr aus Nigeria im Juni 1998 in X.________
(CH) an der Adresse seiner Eltern gemeldet. Nach Beendigung seiner Tätigkeit und
Aufgabe seiner Wohnung in W.________ (CH) im Juni 2000 hat er per 1. Juli 2000
zusammen mit seiner Freundin in Y.________ (F) eine 4-Zimmerwohnung gemietet. Diese
kündigte er bereits im September 2000 auf Ende des Jahres. Anlässlich der Befragung durch
die Amtsstelle am 22. November 2000 gab er an, dass er keinen Mietvertrag für die Adresse
in X.________ (CH) vorzeigen könne, da er bei seinen Eltern gemeldet sei und eigentlich in
Frankreich wohne. Er halte sich etwa zwei Nachmittage die Woche in der Wohnung seiner
Eltern auf und schlafe sehr selten dort, da er ja in Frankreich wohne. Bei der Wohnung in
Y.________ (F) handle es sich eigentlich um einen Zweitwohnsitz; er sei dort nicht
gemeldet. Die amtliche Post lasse er sich an die Adresse in X.________ (CH) schicken, die
private nach Y.________ (F).

Auf Grund dieser Aussagen ist mit Vorinstanz und Verwaltung davon auszugehen, dass der
Beschwerdeführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz hatte. Daran
vermögen auch seine übrigen Einwände nichts zu ändern. Unerheblich ist, ob er einen Teil
seiner Arbeitslosenentschädigung als Alimente an seine in der Schweiz und von ihm
getrennt lebende Familie bezahlen muss. Auch der Umstand, dass er in der Wohnung seiner
Eltern nach wie vor über ein eigenes Zimmer verfügt und sich dort an zwei Nachmittagen
pro Woche mit seinem in der Nähe lebenden Sohn trifft, ist nicht massgebend, solange er
sich nicht vorwiegend dort aufhält (Urteile P. vom 31. Juli 2001, C 303/00, und S. vom 19.
September 2000, C 73/00). Ebenfalls unbeachtlich ist, wo er sich angemeldet hat und seine
Steuern bezahlt. Selbst wenn er die Absicht hatte, bei Antritt einer neuen Arbeitsstelle



wieder in die Schweiz zurückzukehren, ändert dies nichts daran, dass sein gewöhnlicher
Aufenthalt im massgebenden Zeitpunkt in Frankreich lag. Seine Übernachtungen in
Z.________ (CH) im November 2000 im Zusammenhang mit seiner neuen Arbeitsstelle
sind auch nicht geeignet, einen gewöhnlichen Aufenthalt in X.________ (CH) zu
begründen.

E. 4
Die kantonale Amtsstelle hat im Zweifelsfallverfahren einzig zu prüfen, ob die materiellen
Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Diesbezüglich ist ihr Entscheid für die
Arbeitslosenkasse bindend. Diese hat ihrerseits im Rückforderungsverfahren selbstständig
zu prüfen, ob die Wiedererwägungsvoraussetzungen, insbesondere jene der zweifellosen
Unrichtigkeit, erfüllt sind ( BGE 126 V 399 ).

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist lediglich die Verfügung der Amtsstelle. Soweit
diese sich auf die Rückforderung der bereits erbrachten Leistungen bezieht, ist sie für die
Arbeitslosenkasse nicht verbindlich; denn es liegt allein in der Kompetenz dieser Kasse, zu
prüfen, ob die weiteren Voraussetzungen der Wiedererwägung gegeben sind und eine
Rückforderung zu erfolgen hat.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Kantonalen Schiedskommission für
Arbeitslosenversicherung Basel- Stadt, dem Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und

Arbeit Basel-Stadt, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse

Basel-Stadt und dem Staatssekretariat für Wirtschaft

zugestellt.
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